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Schutz- und Notunterkünfte – Vorgehensvorschlag 

Genehmigt von der SODK-Plenarversammlung am 7. November 2025  

Ausgangslage 

Im Mai 2023 mandatierte der Vorstand das GS SODK für die Durchführung einer Analyse betreffend 

Schutz- und Notunterkünfte für Gewaltopfer. Zudem nahm Ende Mai 2023 der Nationalrat das Postulat 

der WBK-N 23.3016 an: Von Gewalt betroffene Minderjährige und junge Erwachsene. Welche 

Lösungen gibt es in den einzelnen Regionen? Das GS SODK und das Eidgenössische Büro für die 

Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) haben in der Folge beschlossen, für die Durchführung der 

Analyse und das Verfassen eines Ergebnisberichts ein externes Mandat zu vergeben. In einem 

Einladungsverfahren wurde der Zuschlag an die gemeinsame Offerte der Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW) und der Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg (HETS-FR) vergeben.  

Der im Auftrag der SODK erarbeitete Bericht zeigt, dass das bestehende Angebot an Schutz- und 

Notunterkünften den Bedarf nicht vollständig deckt. Um Abweisungen und lange Wartezeiten zu 

vermeiden, wird ein Ausbau der Kapazitäten empfohlen. Besonders im Bereich der Anschluss-

lösungen besteht dringender Handlungsbedarf: In allen Regionen sind betreute Wohnformen und 

Übergangswohnungen erforderlich, um die Wirkung eines Aufenthalts in stationären Einrichtungen zu 

sichern und die Anschlusslösungen zu stärken. Auch im Bereich Organisation und Finanzierung 

bestehen Herausforderungen. Eine längerfristig gesicherte Finanzierung, die Platzierungen nach 

fachlichen Kriterien ermöglicht und Rückplatzierungen aus Kostengründen vermeidet, ist bislang nur 

teilweise gewährleistet. Mit Blick auf den steigenden Platzbedarf wird eine verstärkte und 

vorausschauende Angebotsplanung notwendig. Interkantonale Kooperationen bilden dabei eine 

wichtige Grundlage, die genutzt und weiterentwickelt werden kann. 

Das Plenum SODK hat den Forschungsbericht am 8. November 2024 genehmigt und dem GS SODK 

das Mandat erteilt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen um die Ergebnisse auf fachlicher Ebene vertieft zu 

diskutieren, einen Vorgehensvorschlag auszuarbeiten und wiederum dem Plenum vorzulegen.  

Zudem hat der Vorstand der SODK am 8. November 2024 entschieden, die laufende OHG-Revision 

zu nutzen, um auch im Bereich der Schutz- und Notunterkünfte auf eine Verbesserung der Situation 

hinzuwirken, indem Art. 14 des OHG entsprechend ergänzt wird1. Im Entwurf der Botschaft wurde 

die Forderung betreffend Schutz- und Notunterkünfte wie folgt aufgenommen: 

 

Im Rahmen der OHG-Revision wird demnach voraussichtlich neu eine Verpflichtung der Kantone 

vorgesehen, für die Bereitstellung von Unterkünften zu sorgen. Diese gilt es auf interkantonaler Ebene 

zu präzisieren. 

Weiter hat der Vorstand der SODK an seiner Sitzung vom 15. Mai 2025 die im Rahmen des NAP Hate 

Crimes vorgesehene Massnahme betreffend spezifische Schutzplätze für LGBTIQ genehmigt [«das 

Angebot an Schutzplätzen für Gewaltopfer (Schutz- und Notunterkünfte) ist für LGBTIQ-Personen 

zugänglich, ausreichend und bei Bedarf auf deren spezifischen Bedürfnisse spezialisiert»]. Dabei geht 

es nicht darum, in allen Kantonen spezifische Schutzplätze zu schaffen, sondern eine regionale 

Planung vorzunehmen sowie einen Teil des Personals auf die spezifischen Bedürfnisse dieser 

 
1 Die Kantone stellen sicher, dass die Opfer Zugang zu Schutz- und Notunterkünften sowie zu Angeboten an 
Anschlusslösungen haben. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233016
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Zielgruppe zu schulen. So könnten Betroffene gegebenenfalls auch in bestehenden 

Schutzunterkünften untergebracht werden. 

Priorisierung der Handlungsfelder und Definition von Massnahmen  

Die Begleitgruppe Schutz- und Notunterkünfte2 hat sich am 26. Juni 2025 in einer ersten Sitzung mit 

der Priorisierung von Handlungsfeldern befasst. Die Begleitgruppe hat verschiedene Handlungsfelder 

geprüft und drei Schwerpunkte priorisiert: 

1. Entwicklung und Differenzierung der Angebote 

2. Finanzierung von Anschlusslösungen 

3. Stärkung der regionalen Zusammenarbeit 

Im Anschluss wurde eine Konsultation in den Regionen durchgeführt. Gestützt auf die Ergebnisse der 

Konsultation hat das GS SODK Massnahmen ausgearbeitet, die im Rahmen der zweiten 

Begleitgruppensitzung vom 23. September 2025 diskutiert und konsolidiert wurden.  

Entwicklung und Differenzierung der Angebote 

Es gilt, spezifisches Fachwissen weiter auszubauen und bei den Fachpersonen das Bewusstsein für 

unterschiedliche Lebens- und Notsituationen sowie die vielfältigen Bedürfnisse der verschiedenen 

Zielgruppen zu stärken. Dabei kann auch eine Spezialisierung einzelner Institutionen in Betracht 

gezogen werden. Die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen und Fachpersonen ist ein zentrales 

Element, um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen und Synergien zu nutzen. Beim Aufbau 

neuer Strukturen sollte besonderes Gewicht auf Barrierefreiheit und Inklusion gelegt werden, da 

nachträgliche Umbauten oft mit erheblichen Kosten verbunden sind.  

➔ Massnahme 1: Erarbeitung von Empfehlungen zur Ausgestaltung von inklusiven Schutz- und 

Notunterkünften sowie Anschlusslösungen 

Die Empfehlungen sollen einerseits die Ausgestaltung von inklusiven Angeboten und Strukturen 
beinhalten, andererseits aufzeigen, wie das Angebot an Anschlusslösungen3 erweitert werden kann. 
Die Mindeststandards werden nach Zielgruppen und Angebotskategorien (Schutzunterkunft, 
Notunterkunft, Anschlusslösung) gegliedert.  

Finanzierung von Anschlusslösungen 

Bei der Bereitstellung und Finanzierung von Anschlusslösungen bestehen derzeit noch offene 

Zuständigkeitsfragen. Unklar ist insbesondere die Abgrenzung im Schnittstellenbereich zwischen OHG 

(Kanton) und der Sozialhilfe (Gemeinden). Ein weiterer zentraler Punkt ist der Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum, der die Suche nach geeigneten Anschlusslösungen zusätzlich erschwert. Hinsichtlich der 

Zielgruppen nennen die Rückmeldungen insbesondere Minderjährige und prekarisierte Frauen mit 

oder ohne Kinder als besonders betroffen. Darüber hinaus werden auch Männer sowie Opfer von 

Menschenhandel als relevante Gruppen hervorgehoben. 

In den SODK-Empfehlungen zur Finanzierung von Frauenhäusern und zur Ausgestaltung von 

Anschlusslösungen (2021) wird auf das Grundlagenpapier der SVK-OHG und der SKOS referenziert 

(vgl. Anhang, S. 7).  

➔ Massnahme 2: Präzisierungen betreffend Anschlusslösungen im Grundlagenpapier der  
SVK-OHG und der SKOS zum Verhältnis Opferhilfe und Sozialhilfe  

 
2 Mitglieder: Roland Favre VS, Françoise Valterio BE, Anna Erb SO, Bernadette von Deschwanden LU, Madlaina Baselgia GR, 
Sandra Müller ZH, Nicole Rubli Frauenhaus Thun, DAO Silvia Vetsch, EBG Irene Huber und Niels Rebetez, GS SODK Gaby 
Szöllösy, Martin Allemann und Julie Tarchini 
3 In den Empfehlungen von 2021 wurde das Thema Anschlusslösungen bereits aufgenommen (vgl. Hintergrundinformationen 
im Anhang).  

https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2018.09.18_Grundlagenpapier_SVK-OHG_SKOS_Opferhilfe_und_Sozialhilfe.pdf
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Im Grundlagendokument werden Zuständigkeitsfragen und Schnittstellen im Detail geklärt und 
ergänzt. Die Anpassungen berücksichtigen insbesondere die neue Rechtsprechung 
(Bundesgerichtsurteil vom 3. Juni 2024 betreffend Notunterkunft als Opferhilfeleistung). Die 
Änderungen werden in geeigneter Weise bekanntgemacht. 

Stärkung der regionalen Zusammenarbeit  

Damit schweizweit ein ausreichendes Angebot an Schutz- und Notunterkünften gewährleistet werden 

kann, ist eine überkantonale bzw. (sprach-)regionale Bedarfs- und Angebotsplanung notwendig. Es 

wäre wenig zielführend, wenn jeder Kanton für jede Zielgruppe eigene spezialisierte Einrichtungen 

betreibt. Stattdessen braucht es grossregionale Ansätze, die vorhandene Ressourcen bündeln. Eine 

langfristig gesicherte Finanzierung bleibt dabei eine zentrale Voraussetzung. 

➔ Massnahme 3: Schaffung von institutionellen Strukturen zur (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung 
einer regionalen Angebotsplanung und -steuerung 

Auf interkantonaler Ebene dient die (erweiterte) Begleitgruppe «Schutz- und Notunterkünfte» als 
Austauschplattform. Sie vereint die für die kantonale Angebotsplanung zuständigen Personen, 
gewährleistet den Austausch zwischen den Regionen und diskutiert überregionale Fragestellungen. 
Auf regionaler Ebene wird pro Region ein Gremium etabliert, in dem die für die Angebotsplanung 
zuständigen Personen zusammenarbeiten, sich koordinieren und die regionale Angebotsplanung und 
-steuerung kontinuierlich weiterentwickeln. 

Anhang: Hintergrundinformationen (vgl. ff)  
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Anhang: Hintergrundinformationen  

Auszug aus dem Grundlagenpapier «Opferhilfe und Sozialhilfe» der SVK-OHG/ SKOS (2018):  
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Auszug aus den Empfehlungen zur Finanzierung von Frauenhäusern und zur Ausgestaltung 

von Anschlusslösungen (2021)  
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+ Beispiele für Anschlusslösungen (S. 30 ff) 

 

https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/0e447778/87b2/41e0/b8b2/b95eea3f8e64/2021.05.28_SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_d.pdf

